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Am 12. Februar 1953 schlossen UK und Ägypten ein Abkommen1, das wie folgt beginnt: 
 

 
 
Der im Artikel 1 angesprochene Artikel 9 desselben Abkommens lautet: 
 

 
 
Das hierin angesprochene Selbst-Regierungs-Statut2 lautet in seinem Artikel 2, wie folgt: 
 

 
 

 
1 British Parliament Cmd. 8904, 3. 
2 Ebd. (FN 1), 15. 
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Das Selbst-Regierungs-Statut ist ein von den oben genannten Vertragsparteien vereinbarter Text, den der 
General-Gouverneur (Artikel 3 des Abkommens, siehe sogleich) als einen Befehl erlassen sollte. 
 

 
 
Laut Artikel 10 des Abkommens ging der „Unabhängigkeit“ im Anschluss an die oben, im Artikel 9 
vorgesehene Resolution, das folgende Prozedere voraus: 
 

 
 
Schon aus all dem ergibt sich, dass die Kolonialmächte erheblichen und wesentlichen Einfluss auf die 
ursprünglichen staatlichen Institutionen des Sudan genommen haben, was freilich dazu geführt haben 
wird, dass diese dafür sorgen, dass deren Interessen gewahrt bleiben. Das im obigen Zitat des Artikels 2 des 
Abkommens hervorgehobene liquidation spricht Bände darüber, laut dem, was dazu bei SOED (1959) zu 
finden ist: 
 

 
 
Aber damit nicht genug! Durch die Konstellation rund um die genannte Resolution wurden die 
Sudanesischen Funktionäre auch noch dazu gezwungen, diese Gängelung ausdrücklich zu akzeptieren, 
welche insbesondere die Sicherstellung der Wahrung der „Rechte“ der Kolonialindustrien zur 
wirtschaftlichen bzw. mineralogischen Ausbeutung des Landes bewirken sollte. 
Damit hatte man den Stiefel zwischen Tür und Angel, und man zog ihn wohl bis heute nicht zurück! 
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